
Herzlich willkommen!  

Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds.  



ÁWir vermitteln Ihnen mehr Wissen zum Thema ăMieten und Wohnen 
in Deutschlandò. 

ÁDie Schulung zeigt Ihnen, wie Sie Konflikte mit Nachbarn und 
Vermieter vermeiden können.  

ÁSie bekommen Tipps, wie man Kosten sparen kann.  

ÁWir möchten Sie unterstützen, dass Sie sich selbst helfen können.  

ÁDie Informationen, die Sie heute erhalten, bekommen Sie 
nirgendwo anders im Landkreis Sömmerda so kompakt und 
kostenlos.  

 



Ą Wohnungsbesichtigung  

    Ą Mietvertrag  

         Ą Wohnungsübergabe  

               Ą Hausordnung  

                     Ą Heizen 

                            Ą Energie und Wasser sparen  

                                  Ą Mit - und Untermieter  

                                       Ą Mängel melden  

                                            Ą Müll und Mülltrennung  

                                                 Ą Renovieren  

                                                      Ą private Haftpflichtversicherung  

 

                                                                                    Prüfung  



ÁEine Wohnungsbesichtigung ist ein 
Termin mit Vermieter/ Hausverwaltung  
 

Áalle zur Wohnung  
gehörenden Räume  
begehen und anschauen  
 

ÁVermieter und Mieter  
lernen sich kennen  

 



Áist ein schriftlicher Vertrag 
zwischen Mieter und Vermieter  

Áwird nach erfolgreicher 
Wohnungsbesichtigung 
abgeschlossen  



ÁMieter und Vermieter  

ÁInformationen zur Wohnung (Adresse, GrºÇe,é)  

ÁMietzeit (Beginn) / (Mindest -) Mietdauer  

ÁKosten (Höhe der Miete, Betriebs - und Nebenkosten)  

ÁMietkaution  

ÁRechte und Pflichten des Mieters  

ÁRechte und Pflichten des Vermieters  

ÁKündigung und Auszug  



ÁMieter und Vermieter  

 

   Ein Mieter  möchte eine Wohnung mieten  
   und zu Wohnzwecken nutzen.  

 

 

 

 

 Ein Vermieter  stellt sein Eigentum   
 anderen zu Wohnzwecken zur Verfügung.  



ÁMietvertrag bei Leistungsbezug im Jobcenter:  
  

ÁAntrag auf Umzug muss vor  Anmietung 
einer neuen Wohnung gestellt werden  
(am besten persönlich in der 
Eingangszone im Jobcenter 
vorsprechen)  

Áes muss ein Mietangebot vom neuen 
Vermieter vorgelegt werden  

Ádie Wohnung muss angemessen sein  

Áein Merkblatt zu den 
Angemessenheitsgrenzen kann wird auf 
Nachfrage vom Jobcenter ausgehändigt  



ÁMietkaution  
 

-Die Mietkaution ist eine Sicherheit für den Vermieter.  

-Sie muss zu Beginn des Mietverhältnisses gezahlt werden.  

-Sie darf maximal eine Höhe von 3 Kaltmieten betragen 
und muss zu Beginn des Mietverhältnisses gezahlt werden.  
 

-Beispiel:  
 
Kaltmiete 350 EUR Ÿ Mietkaution max. 1.050 EUR 
 
Die Mietkaution wird vom Vermieter nach Beendigung des 
Mietverhältnisses zurückerstattet, wenn keine Ansprüche 
mehr gegenüber dem Vermieter bestehen.  



ÁMietkaution bei Leistungsbezug im Jobcenter  
 

- die Übernahme einer Mietkaution ist nur bei  
Zustimmung  zum Umzug durch das Jobcenter  
darlehensweise möglich  

- die Übernahme der Mietkaution muss ebenfalls   
beantragt werden (am besten mit dem Antrag  
auf Zustimmung zum Umzug) 

- ggf . wird der Antrag auf darlehensweise 
Übernahme einer Mietkaution aber auch mit 
dem Bescheid zur Zustimmung zum Umzug 
durch das Jobcenter übersandt  

- die Rückzahlung des Darlehens erfolgt durch 
monatliche Aufrechnung gegen den 
bestehenden Leistungsanspruch in Höhe von 
10% der Regelleistung  

 



Á(Warm) Miete    =   Kaltmiete      +   Nebenkosten  
Beispiel:    650 û                  480 û           170 û 

   
                                       können enthalten:  

   Grundsteuer  

   Wasserkosten  

   Abwasser  

   Straßenreinigung  

   Müllabfuhr  

   Hausreinigung/  
   Gartenpflege  

   Beleuchtung  
   (Treppenhaus, Außen)  

   Schornsteinreinigung  

   Versicherung  

   Gemeinschaftsantenne/ 
   Breitbandkabel  

Kaltmiete  

bedeutet 

Grundmiete. 

Sie deckt die 

Kosten für die 

Raumnutzung 

ab. 



Nebenkostenabrechnung :  

In der Regel erhält man einmal im Kalenderjahr vom Vermieter 
eine Nebenkostenabrechnung.  

Der Vermieter hat bis zu 12 Monate nach Ende des 
Abrechnungszeitraum Zeit, die Abrechnung vorzulegen.  

Beispiel:  Ende Abrechnungszeitraum: 31.12.2017  

  Frist für Abrechnung: 31.12.2018  

Guthaben:  
Der Mieter bekommt einen Betrag zurück überwiesen.  

Nachzahlung:  
Der Mieter muss dem Vermieter noch Geld überweisen.  



ÁNebenkostenabrechnung bei Leistungsbezug im Jobcenter  

- die Abrechnung der Nebenkosten erfolgt  
über die Richtlinie zu den Kosten der 
Unterkunft  

- die Nebenkostenabrechnung muss direkt 
nach Erhalt beim Jobcenter eingereicht 
werden!  

- dann erfolgt eine Neuberechnung  

- ggf. werden Nebenkosten nachgezahlt  
oder zurückgefordert  

- wenn die Höchstgrenzen der Richtlinie zu den 
Kosten der Unterkunft überschritten werden, 
erfolgt eine Aufforderung zur Kostensenkung  

 



Der Mieter darf eigene Liefer - und Anschlussverträge mit 
Energielieferanten, Telekommunikationsunternehmen und Multi -
Media -Dienstleistern seiner Wahl abschließen.  

z.B. Anbieter für 

Internetanschluss  

z.B. Stromanbieter  

z.B. Anbieter für 

Festnetztelefon  



ÁKündigung = Beendigung des Mietverhältnisses  
 

Eine ordentliche Kündigung  ist mit einer Kündigungsfrist  
 verbunden. Diese beträgt in der Regel 3 Monate und steigt  
 bei verlängerter Mietdauer.  

Ein Mietvertrag kann vorzeitig gekündigt werden,  
wenn ein Nachmieter nachgewiesen wird.  

Eine fristlose Kündigung muss einen wichtigen Grund haben  
(berechtigt sein).  
 

Beispiel :  (1) der Mieter hat mehrere Monate keine Miete gezahlt  

  (2) der Vermieter hat ohne Absprache Bauarbeiten durch  
        führen lassen, die eine Nutzung der Wohnung für eine 
        bestimmte Zeit nicht möglich machen  



Für die Wohnungsübergabe wird ein schriftliches Protokoll angefertigt.  

 

- alle Schäden in der Wohnung  (z.B. Fußboden oder 
Fliesen) ins Protokoll notieren ð für nicht notierte 
Schäden, kann der Mieter haftbar gemacht werden  

- Fenster, Heizungen, Wasserhähne, Toilettenspülung, 
vorhandene elektrische Geräte prüfen  

- Zählerstände von Wasseruhr und Stromzähler ablesen  

- Schlüsselübergabe dokumentieren  

- Wohnungsübergabeprotokoll müssen Mieter und 
Vermieter unterschreiben - jeder bekommt ein 
unterschriebenes Exemplar für die Unterlagen  



Bei größeren baulichen Veränderungen in der Wohnung  
immer Vermieter um Erlaubnis fragen  

   

      Nagel in der Wand,  
      bunte Wände oder  
      Bohrlöcher für Regale  
      sind erlaubt  
 
 
 

         Entfernen einer Wand,  
         Austausch von Fliesen  
         oder Ausbau einer Tür  
         benötigt die Zustimmung  
         des Vermieters  

 



Der Mieter muss sorgsam mit der 
Mietsache umgehen!  

Bei normalem Verschleiß ist der Vermieter 
für die Renovierung zuständig und trägt 
die Kosten.  

z.B. Austausch eines vom Vermieter 
gestellten Laminatfußbodens  

Bei übermäßigem Verschleiß kann der 
Vermieter die Reparaturkosten vom Mieter 
verlangen.  

z.B. Kratzer durch Bürostuhl auf dem 
Laminatfußboden oder Kratzer auf dem 
Fußboden durch Haustiere  



Áregelt das Zusammenleben aller Mitbewohner des Hauses  

Áist Bestandteil des Mietvertrags  

Áalle Bewohner sollen aufeinander Rücksicht nehmen  
 

Inhalte können sein:  

ÁLärm 

 

ÁSicherheit  

 

ÁHaustiere  

Á Reinigung  

 

 

Á Lüften 



ÁSchutz vor Lärm: 

vermeidbarer Lärm ist in Wohnung, Haus und 
auf dem Grundstück zu unterlassen  
 

   Nachtruhe :  

   22:00 Uhr bis 07:00 Uhr 

   Mittagsruhe : 

   12:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

An den Sonntagen und den Feiertagen den 
ganzen Tag über Hausruhe einhalten  

 



ÁSicherheit :  

Türen geschlossen halten 
(besonders in der Nacht ð  
  22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 
 

Flure, Treppen und 
Eingänge als Fluchtwege 
freihalten  
 

kein offenes Feuer  
oder Grillen in Wohnung 
oder auf Balkon  
 

keine Veränderungen  
an der Mietsache  



ÁHaustiere  

 
Vermieter fragen!  

 
Vermieter muss  
das Halten von  
Haustieren  
genehmigen  



ÁReinigung  

Haus und Grundstück  
sind sauber zu halten  

Mietvertrag oder Hausordnung 
schreibt vor, was Aufgabe des 
Mieters ist, d.h.  
Treppen, Flure oder Grundstück 
selbst reinigen (Reinigungsplan) 
oder evtl. macht es eine Firma  

Müll darf nur in die dafür 
vorgesehenen Mülltonnen  



ÁLüften: 
 

Lüften ist wichtig,  
richtiges Lüften vermeidet Schimmel  

 

Mindestens zweimal am Tag Lüften.  

 

Auch Zimmertüren beim Lüften der 
Wohnung öffnen  

 



ÁLüften:  
 

Zum Lüften die Fenster ganz öffnen  
 

Beim Lüften Heizung auf  

  



Der Mieter muss die Wohnung 
ausreichend heizen.  
 
 
 

Besonders im Winter  
darf die Heizung bei  
Frost nicht eingefrieren.  
Es kann ein Rohrbruch drohen.  
 
 
 

Heizen kostet Geld.  
Deshalb sinnvoll heizen!  



Der Vermieter muss (bei Sammelheizung) den Betrieb der 
Heizungsanlage gewährleisten, wenn es die Witterung erfordert  
und in der Regel für den Zeitraum vom 15. September bis 15. Mai.  

Von 6:00 bis 24:00 Uhr muss die Mindesttemperatur von 20 °C zu 
erreichen sein. In der übrigen Nachtzeit müssen 18 °C gewährleistet sein.  

 

 



ÁIdeal - bis Maximaltemperaturen je Raum:  
 

Wohnräume  20 °C bis 22 °C 

Küche  18 °C bis 20 °C 

Schlafzimmer  16 °C bis 18 °C 

Badezimmer  bis maximal 23 °C 



ÁTipps zum Energiesparen:  
 

1. richtig Lüften  
 

2. richtig Heizen  
 

3. Energiesparlampen benutzen  
 

4. Geräte ganz ausschalten und 
nicht im Stand -By lassen 
 

5. bei Kauf von Haushaltsgeräten 
auf Energieeffizienzklasse 
achten 

 

 

 

Energieeffizienzklassen  



ÁTipps zum Wassersparen:  
 
1. Duschen statt Baden 

 

2. kein laufendes Wasser 
beim Zähneputzen  
und Einseifen  
 

3. Waschmaschine voll 
beladen  
 

4. Lebensmittel in Schüssel 
reinigen - nicht unter 
fließenden Wasser  
 

5. Öko-Funktion von 
Haushaltsgeräten nutzen  

 

 



ÁBriefkasten und Türklingel  
müssen eindeutig beschriftet  
sein (ggf. Nachname + Vorname)  
 

ÁFehlt eine Beschriftung,  
kommt die Post nicht an.  

 



ÁDer Mieter hat für seine 
Wohnung das alleinige 
Hausrecht.  
Das bedeutet, er darf 
entscheiden, wer die  
Wohnung betreten darf.  
 

ÁDer Vermieter darf die 
Wohnung nach vorheriger 
Vereinbarung eines  
Termins betreten oder  
in Ausnahmesituationen,  
z.B. bei einem Wasserschaden  



ÁMitmieter :  
z.B. Ehegatte, Kinder  

ÁMitmieter, die damit dem 
Mieter einen gemeinsamen 
Haushalt führen wollen, 
können in der Wohnung 
aufgenommen werden, 
wenn diese dadurch nicht 
überbelegt ist.  

ÁDer Vermieter sollte 
informiert werden.  

ÁUntermieter : z.B. Mieter 
möchte eine 
Wohngemeinschaft mit 
einem Freund gründen  

ÁDer Mieter darf nur die 
Wohnung mit Erlaubnis des 
Vermieters untervermieten.  



ÁDer Mieter ist verpflichtet dem 
Vermieter über Mängel zu 
informieren.  

ÁDer Vermieter ist gesetzlich 
verpflichtet, Mängel oder Fehler  
der Mietsache zu beseitigen.  

ÁHat der Mieter die Mängel  
selbst verursacht oder  
verschuldet, gilt dies nicht.  

ÁIst der Schaden erheblich bzw. 
entfällt eine zugesicherte 
Eigenschaft, kann der Mieter in 
angemessenem Umfang die Miete 
kürzen, bis der Mangel behoben ist.  



ÁMüll belastet die Umwelt  

 

ÁRecycling durch Mülltrennung  



Blaue Tonnen sind für  
Papier , Pappe und Kartonagen , z. B.: 

ÁVerpackungen aus Pappe/Papier  
 

ÁZeitungen , Zeitschriften, Kataloge 
 

ÁBücher, Hefte, Prospekte  
 

ÁKartons, Pappe, Packpapier  



In die Biotonne gehören z.B.:  

ÁObst- und Gemüsereste  

ÁSpeise- und Lebensmittelreste  

ÁKaffeesatz, Filtertüten, Teebeutel  

Áalte Blumentopferde, Blumen 

ÁGrasschnitt , Laub, Nadelstreu  

ÁReisig, Strauchschnitt, Pflanzenreste  



Gelbe Tonnen sind für Leichtverpackungen aus 

Aluminium, Kunststoff und Weißblech, z. B.:  

ÁAluminiumfolien und -deckel  

ÁJoghurtbecher  

ÁKonserven- und Getränkedosen  

ÁKunststoffflaschen und -tüten 

ÁMilch - und Saftkartons 

ÁPlastiktüten und Vakuum -Verpackungen  

ÁLeere Spraydosen und Zahnpasta -Tuben 

ÁVerpackungsstyropor  



In die Restmülltonne gehören z.B.:  

Ábehandeltes/verschmutztes Papier und Zellstofftaschentücher  

ÁHygieneartikel , z. B. Windeln, Wattestäbchen, Zahnbürsten, 
Kosmetiktücher, Slipeinlagen , 

Ámedizinische Artikel, z. B. Pflaster, Verbände, Altmedikamente  

ÁZigarettenkippen, Rasierklingen, Staubsaugerbeutel, 
Glühbirnen  

ÁVogelsand , Hundekot, Katzenstreu 

ÁHeimwerkerabfälle , z. B. Teppichbodenreste, mechanisches 
Werkzeug, Klebebänder, Tapeten , Abdeckfolie, 
eingetrocknete Farbreste, Pinsel, Bastelmaterial  

ÁWC-Sitz, Toilettenbürste  

Ázerrissene/stark verschmutzte Textilien, z. B. Putzlappen, 
Strümpfe, Sofakissen 



Zum Altglas gehören z. B.:  

ÁGetränkeeinwegflaschen  

ÁKonservengläser  

ÁSenf- und Marmeladengläser  

ÁGlasflakons  



Sperrmüll  

ÁEinrichtungsgegenstände 
(Möbel, Bilder, Spiegel usw.)  

ÁAuslegware (Teppiche, 
PVC-Belag) 

ÁMatratzen 

ÁKinderwagen  

ÁWäschespinne  

ÁBügelbrett  

Elektroschrott  

ÁElektroherde, Backöfen, 
Kühlschränke , -truhen und Kühl -
Gefrierkombinationen  

ÁWaschmaschinen , 
Wäschetrockner, Geschirrspüler, 
Staubsauger 

ÁBügeleisen , Küchenmaschinen, 
elektrische Kleingeräte  

ÁPC, Monitore, Drucker, Telefone, 
Fernsehgeräte , Radios,  

Áelektrische Heimwerkergeräte, 
elektrische Sport- und 
Spielgeräte  


